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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.2002

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der Voraussetzung, ob die Beigebung eines Verteidigers dem Interesse der

Verwaltungsrechtsp/ege dient, ist insbesondere auf die Schwierigkeiten der Sach- und Rechtslage, auf die besonderen

persönlichen Umstände des Beschuldigten und auf die besondere Tragweite des Rechtsfalles für die Partei Bedacht zu

nehmen. Schwierigkeiten in Sach- und Rechtslage liegen dann nicht vor, wenn dem Antragsteller eine

Verwaltungsübertretung nach der Gewerbeordnung zur Last gelegt wurde, wonach er es bis mindestens 2. Mai 2002

unterlassen hat, der schriftlichen Au6orderung der Bezirkshauptmannschaft A, seinen Gewerbeschein für das

Gastgewerbe in der Betriebsart Fremdenpension in B bis spätestens 17.4.2002 der Behörde zurückzustellen, Folge zu

leisten.

Schlagworte

Verfahrenshilfe, Verfahrenshilfeverteidiger, Verteidiger, Schwierigkeiten, Schwierigkeiten der Rechtslage,

Schwierigkeiten der Sachlage, Rechtsfall, Gewerbeübertretung, Gewerbeschein, Gewerbescheinzurückstellung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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